
 
Teilnahmebedingungen für den Weltspartag-Fotowettbewerb 

„Weltspartag 2025“ auf Facebook und auf unserer Website 

 

 
1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen / Veranstalter  
 
(1) Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für die Teilnahme am 
Weltspartag-Fotowettbewerb auf auf der Website https://lokalist.sparkasse-
freiburg.de/malou/ .  
 
(2) Veranstalter des Fotowettbewerbs ist die Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau, 
Kaiser-Joseph-Str. 186-190, 79098 Freiburg (nachfolgend nur „Sparkasse“).  
 
(3) Mit der Teilnahme am Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen akzeptiert.  
 
 
  
2. Teilnahme  
 
(1) Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle natürlichen Personen, die das 18. 
Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Die Teilnahme mit 
gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Dritten ist nicht erlaubt.  
 
(2) Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie:  
 
- ein Foto auf der Website hochlädt, das die Hündin Malou in einer lustigen Situation 
zeigt.  
- Name, Adresse, Alter des Kindes angibt, die das Foto gemacht hat, die Idee zum Foto 
hatte bzw. auf dem Bild zu sehen.  
- Eine Kurzbeschreibung verfasst, was die Idee zum Bild ist.  
 
(3) Die Einsendung eines Fotos ist bis Montag, 17. November möglich.  
 
(4) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb von 
Sparkassen-Produkten.  
 
(5) Die teilnehmende Person räumt der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau das 
uneingeschränkte Recht ein, hochgeladene Bilder, Beschreibungen und Namen zum 
Zweck des Gewinnspiels zu veröffentlichen. Die teilnehmende Person sichert zu, dass 
das hochgeladene Bildmaterial frei von Rechten Dritter ist. Bei Verstoß gegen das Recht 
Dritter, sichert die teilnehmende Person zu, die Sparkasse von Rechten Dritter 
freizustellen.  
 
(6) Gewinnspielvereine/-agenturen, sowie automatisierte Gewinnspiel-Dienste sind 
nicht teilnahmeberechtigt. Bestehen bzgl. der Teilnahmeberechtigung Zweifel, behält 
sich die Sparkasse vor, den Teilnehmer – auch nachträglich – vom Gewinnspiel 
auszuschließen.  
 
 
 
 
3. Gewinne und Gewinnbenachrichtigung  
 



(1) Aus allen Einsendungen werden drei GewinnerInnen ausgelost. 
 
(2) .Die Gewinner werden am 17. November von uns gezogen und im Nachgang per Mail 
benachrichtigt.  
 
Die Preise:  
1. Platz: Eintritt für 4 Personen im Badeparadies Schwarzwald Titisee- Neustadt  
2. Platz: Eintritt für 4 Personen im Steinwasenpark Oberried  
3. Platz: Eintritt für 4 Personen im Harmonie Kino Freiburg 

 
(3) Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass die Sparkasse ihren Namen 
im Fall des Gewinns auf Social Media und sonstigen Medien veröffentlicht.  
 
(4) Mehrfachteilnahmen sind unzulässig.  
 
(5) Der Gewinn kann nicht bar ausbezahlt werden.  
 
(6) Der Gewinn wird postalisch verschickt oder alternativ und nach Absprache direkt 
übergeben.  
 

 
4. Haftung / Freistellung  
 
(1) Verstößt ein hochgeladenes Bild gegen Rechte Dritter, stellt die teilnehmende 
Person die Sparkasse insoweit von allen Ansprüchen Dritter und den Kosten der damit 
verbundenen Rechtsverteidigung frei. Ein Verstoß gegen Rechte Dritter liegt zum 
Beispiel vor, wenn Texte oder Bilder Dritter ohne deren Einwilligung verwendet werden.  
 
(2) Die Sparkasse behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne 
Einhaltung von Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf 
abzuändern, wenn es aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist, eine 
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels zu garantieren.  
 
(3) Die Sparkasse haftet nicht für die Verfügbarkeit der Abstimmplattform und kann 
ferner nicht für technische Störungen, insbesondere Ausfälle des Netzwerks haftbar 
gemacht werden. Die Sparkasse übernimmt keine Haftung für abgesendete, aber nicht 
zugegangene Fotos.  
 
(4) Die allgemeinen Datenschutzhinweise finden Sie unter: https://www.sparkasse-
freiburg.de/de/home/misc/datenschutz-social-media.html?n=true  
 
(5) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen (§ 762 BGB)  
 
 


